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Gemeindenachrichten Mittwoch, 30. November 2022 
 
 
Beschlüsse Gemeindeversammlungen  
 
Gestützt auf § 26 Abs. 2 des Gemeindegesetzes und § 15 des Gesetzes über die 
Ortsbürgergemeinden werden die Versammlungsbeschlüsse der Einwohner- und 
Ortsbürgergemeindeversammlung vom 25. November 2022 wie folgt veröffentlicht.  
 
Ortsbürgergemeinde 
 
1. Genehmigung Protokoll vom 8. Juni 2022  
2. Genehmigung Budget 2023 
 
Einwohnergemeinde 
 
1. Genehmigung Protokoll vom 8. Juni 2022  
2. Einbürgerungen 
3. Genehmigung eines Projektierungskredits für die Schulraumerweiterung inkl. Sanierung 

Schulhaus von CHF 90'000.00 inkl. MWST 
4. Genehmigung eines Verpflichtungskredits Belagssanierung IO/AO K491 

Obermumpferstrasse mit Ausbau Bushaltestellen und Gehweg inkl. Werke sowie 
Kandelaber von CHF 1'037’000.00 inkl. MWST 

5. Genehmigung Budget 2023, mit einem Gemeindesteuerfuss von 110% 
 
Sämtliche Beschlüsse der Ortsbürger- und Einwohnergemeindeversammlung, 
ausgenommen Traktandum 2 «Einbürgerungen», unterliegen dem fakultativen Referendum. 
Dieses kann von einem Zehntel der Stimmberechtigten innert 30 Tagen, gerechnet ab 
Veröffentlichung, ergriffen werden. Für die Einreichung eines Referendumsbegehrens kann 
bei der Gemeindekanzlei eine Unterschriftenliste bezogen werden. Vor Beginn der 
Unterschriftensammlung kann die Liste zwecks Vorprüfung des Wortlauts des Begehrens der 
Gemeindekanzlei eingereicht werden. 
Ablauf der Referendumsfrist: 02. Januar 2023 
Gemeinderat 
 
 
Rechnungsabschluss 
Wer gegenüber der Gemeinde Schupfart für das Jahr 2022 noch Guthaben oder 
Forderungen geltend machen möchte, wird gebeten, diese bis spätestens am 2. Dezember 
2022 in Rechnung zu stellen. - Abteilung Finanzen Schupfart 
 
 
Feiertag "Mariä Empfängnis" am 8. Dezember 2022 
Am Donnerstag, 8. Dezember 2022, ist «Mariä Empfängnis». Dieser Tag ist in der Gemeinde 
Schupfart ein offizieller Feiertag. Die Gemeindeverwaltung ist an diesem Tag nicht 
erreichbar. Am Freitag, 9. Dezember 2022 sind wir wieder zu den gewohnten Telefon- und 
Schalteröffnungszeiten erreichbar. Besten Dank für die Kenntnisnahme.  
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Mariä Empfängnis – Ersatzabfuhr Kehricht  
Am Feiertag Mariä Empfängnis, Donnerstag, 8. Dezember 2022, entfällt die Kehrichtabfuhr. 
Die Ersatzabfuhr findet am Freitag, 9. Dezember 2022, statt. Die Kehrichtsäcke sind 
pünktlich um 07.00 Uhr bereit zu stellen. Für später bereit gestellten Abfall kann die Abfuhr 
nicht gewährleistet werden. 
 
 
Weihnachten/Neujahr –  Voranzeige Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
Die Gemeindeverwaltung bleibt über die Weihnachtsfeiertage, ab Samstag, 24. Dezember 
2022 bis und mit Dienstag, 3. Januar 2023, geschlossen. Die letzte ordentliche 
Schalteröffnungszeit findet demzufolge am Freitag, 23. Dezember 2022, von 14.00 bis 
17.00 Uhr, statt. Bei Todesfällen gibt der Telefonbeantworter Auskunft über die 
Erreichbarkeit des Personals. Die erste ordentliche Schalteröffnungszeit findet im neuen Jahr 
am Mittwoch, 4. Januar 2023, von 09.00 bis 12.00 Uhr, statt. – Gemeinderat und Personal 
 
 
Baugesuch – öffentliche Auflage 
Bauherrschaft und Grundeigentümer: Rudolf Schlienger, Fingärtweg 299, 4325 Schupfart; 
Projektverfasser: Lenzin Heizungen AG, Oberdorf 10, 5063 Wölflinswil; Bauprojekt: 
Ölheizungssanierung mit einer aussen aufgestellten Luft-/Wasser-Wärmepumpe; Lage: GB 
Schupfart, Parzelle Nr. 350, Fingärtweg 299. Das Baugesuch liegt in der Zeit vom 1. 
Dezember bis 2. Januar 2023 öffentlich auf und kann während den ordentlichen 
Schalteröffnungszeiten der Gemeindekanzlei eingesehen werden. Bitte beachten Sie die 
Schalteröffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr. Einwendungen gegen das Baugesuch 
sind während der Auflagefrist schriftlich an den Gemeinderat, 4325 Schupfart, zu richten. 
Eine allfällige Einwendung ist zu begründen und hat einen Antrag zu enthalten. 
 
 
 
 
Gemeindekanzlei Schupfart, 29.11.2022 / fo 
 


